
Bayerische Stiftung für Kriegsopfer und Menschen mit 
Behinderung -      
         

Förderung für das Projekt 
"Gebärdensprachdolmetschen in Bayern - Praktikanten der Hochschulen  aus anderen 
Bundesländern lernen die Situation in Bayern kennen" 
 
Antrags- und Bewilligungsverfahren  
 
Die Stiftungsmittel sollen nach dem vorgegebenen Verwendungszweck mit einem möglichst  
geringen Verwaltungsaufwand ausbezahlt werden. Die beteiligten außerbayerischen 
Praktikanten und ihre Anleiter beantragen schriftlich jeder für sich die Förderung aus den 
Stiftungsmitteln für die genau angegebene Zeit des Praktikums.  
Die Antragsstellung muss vor Beginn des Praktikums erfolgen!!  
Ohne Antrag ist eine Förderung aus Stiftungsmitteln nicht möglich. 
 
Der Antrag des  Anleiters enthält folgende Angaben: 
1. Name des Anleiters 
2. Name der Praktikantin, Immatrikulationsnummer  
3. Angaben zur Hochschule:  
4. Art des Praktikums 
5. Zeit und Dauer des Praktikums  
6. Kontoangaben 
7. Unterschrift 
 
Der Antrag des Praktikanten enthält folgende Angaben: 
1. Name, Immatrikulationsnummer 
2. Angaben zur Hochschule 
3. Art des Praktikums  
4. Name des Anleiters/in  
5. Zeit und Dauer des Praktikums  
6. Kontoangaben 
7. Unterschrift 
 
Das GIB bewilligt nach Antragsstellung eine Bezuschussung aus Stiftungsmitteln unter dem 
Vorbehalt, dass die untenstehenden Nachweise und Bestätigungen eingereicht werden.  
 
Hospitationspraktika und Dolmetsch-Praktika werden gleich hoch bezuschusst. Die 
Zuschüsse für außerbayerische Praktikanten und ihre Anleiter betragen pro Praktikant und 
pro Woche 50 Euro. 
  
Am Ende des geförderten Praktikums bitten die Anleiter und Praktikanten jeder für sich um 
Auszahlung der bewilligten Beträge. Eine Aufstellung der abgeleisteten Praktika- bzw. 
Anleiterzeiten und ein kurzer fachlicher Bericht des Praktikanten sind beizugeben. Weiterhin 
bestätigen Anleiter und Praktikant jeweils, dass das Praktikum über den vollen Zeitraum lief 
und keine Unterbrechung wegen Krankheit o. ä. stattfand. Das GIB wird die beantragten und 
nachgewiesenen Beträge dann auf die angegebenen Konten überweisen.  
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